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KMU im 7. EU-Rahmenprogramm
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Hürden leichter nehmen
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Maximale EU-Zuwendung I

• Artikel 5 des Core Agreement des Grant 
Agreement beschreibt die maximale 
EU-Zuwendung

• alles, was über diesen Betrag hinausgeht, wird 
NICHT erstattet
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Maximale EU-Zuwendung II

Prefinancing (wird nach in Krafttreten des Vertrages 
überwiesen, beinhaltet auch Betrag für Garantiefonds, 
Höhe in Art. 6 des Core Agreement festgelegt)

Interim payment (für Projekte mit mehr als einer 
Reportingperiode; Kosten basierend auf den Kosten des 
Form C (Financial Statement) werden ausbezahlt)

Retention 10 % (Betrag von Prefinancing + „interim 
payments“ darf 90 % der max. EU-Förderung nie 
übersteigen)

Final payment (Abschlusszahlung, am Ende des 
Projekts)
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Prefinancing I

• 7. RP – eine Vorfinanzierung zu Beginn des 
Projekts, innerhalb von 45 Tagen nach 
Inkrafttreten des Grant Agreement ausbezahlt

• Koordinator verwaltet und verteilt das Geld an 
die Partner im Konsortium
• Basis: Regelungen im Konsortialvertrag
• verschiedene Auszahlungsmodelle möglich
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Prefinancing II

• grds. 160% der durchschnittlichen Förderung pro 
Periode – soll einen positiven Cash-Flow im 
Projekt gewährleisten

• bei Projekten bis zu zwei Berichtszeiträumen kann 
man 60-80% der Gesamtsumme als 
Prefinancing vereinbaren

• bleibt bis Ende des Projekts Eigentum der 
Europäischen Union – bis zur Schlusszahlung 
(Final Payment)
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Garantiefonds

• zu Beginn des Projektes werden 5% der 
maximalen EU-Zuwendung in den Garantiefonds 
einbezahlt 

• Teil des Prefinancing – wird nicht an den 
Koordinator sondern direkt in den Fonds 
einbezahlt

• soll etwaige Verluste in den Projekten abdecken 

• ersetzt die „kollektive finanzielle Haftung“
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Zwischenzahlungen (Interim 
Payments)

• erfolgen jeweils innerhalb von 105 Tagen nach 
Eingang der Berichte bei der Kommission 

• erst nach Genehmigung wird ausbezahlt

• werden auf Basis der genehmigten erstattungs- 
fähigen Kosten und der Förderhöchstgrenzen 
(50%, 75%, 100%) berechnet

• es werden nur bis zu 90% der EU-Förderung 
ausbezahlt 
• 10% Retention für die Schlusszahlung
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Final Payment (Abschlusszahlung)

• innerhalb von 105 Tagen nach Eingang des 
Abschlussberichtes bei der Kommission 
(Auszahlung nach Genehmigung des Final Report)

• Differenz zwischen der maximalen EU-Zuwendung 
und den bereits geleisteten Beträgen (mind. 10%)

• Kommission weist den Garantiefonds zur Freigabe 
des Beitrags an 
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entstehen ab der Auszahlung des Prefinancing beim 
Koordinator nur für jenen Teil, den der Koordinator 
nicht weiterüberweist (ab Prefinancing von EUR 50.000)

• Bankkonto des Koordinators 
• muss Ermittlung der Zinsen erlauben
• muss Zinsen generieren

• Zinsen bei ProjektteilnehmerInnen müssen nicht   
gemeldet werden 

• Zinsen sind in jedem Financial Statement (Form C) 
des Koordinators bekannt zu geben; werden mit den 
EU-Zahlungen gegenverrechnet

Zinserträge
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• es gibt eine Vorfinanzierung zu 
Projektbeginn

• Verteilung des Geldes nach den im 
Konsortialvertrag festgelegten Grundsätzen

• Zinsen der Vorfinanzierung auf dem 
Koordiantorenkonto sind der Kommission 
anzuzeigen und werden abgezogen

TAKE HOME MESSAGES
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